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Bekanntmachung 

uoer das Statut des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 

und die Konvention über die Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten 

des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe.

Vom 10. Mai 1960

Nachstehend werden

das Statut des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe

und die Konvention über die Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten des Rates für gegenseitige Wirt
schaftshilfe,

die am 14. Dezember 1959 in Sofia unterzeichnet worden sind, sowie deren offizielle deutsche Übersetzungen be
kanntgemacht.

Beide internationale Übereinkommen sind nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch die Mitglieds
länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe am 13. April 1960 in Kraft getreten.

Berlin, den 10. Mai 1960

Der Leiter des Büros 
des Präsidiums des Ministerrates

P l e n i k o w s k i
Staatssekretär


